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                                                                                         Frankfurt, 6. Februar 2024 
 

 

 
Offener Brief  
an die Frankfurter Stadtverordneten 
 
Brauchen Frankfurter Sexarbeiter*innen ein ‚Sexkaufverbot‘? – Stellungnahme 
von Doña Carmen e.V. zu den jüngsten Verlautbarungen der CDU-Fraktion im 
Römer 
 
 
Sehr geehrte Stadtverordnete, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
angesichts „dramatischer“ bzw. „menschenunwürdiger Zustände in der Prostitution“ will die 
CDU-Fraktion im Frankfurter Römer, allen voran deren frauenpolitische Sprecherin Christina 
Ringer, in Frankfurt eine Debatte über ein ‚Sexkaufverbot‘ führen. Die Magistratsparteien 
hätten diese Thematik in der Auseinandersetzung um das Bahnhofsviertel bislang zu 
Unrecht ausgeklammert, heißt es. Daher wolle die man diese Debatte laut FAZ vom 
15.1.2024 jetzt öffentlich führen. Gerne doch!  
 
Eine ernstzunehmende Debatte um Prostitution sollte aber bitte schön jenseits von Klischees 
und Stigmatisierungen, argumentativ, sachlich, anhand von Fakten und entlang tatsächlicher 
Probleme, möglichst lösungsorientiert geführt werden. Die Einlassungen der Frankfurter 
CDU, insbesondere ihrer frauenpolitischen Sprecherin, machen jedoch deutlich, dass eine 
Debatte, die sich an diesen Leitpunkten orientiert, offenbar nicht gewünscht ist.  
 
Stattdessen hat sich die CDU dafür entschieden, völlig faktenfrei und an den tatsächlichen 
Problemen der Betroffenen vorbei eine ideologisch motivierte Pseudodebatte über ein 
‚Sexkaufverbot‘ vom Zaun zu brechen, die kein einziges Problem lösen wird. In sattsam 
bekannter, konservativer Manier geht es erneut um die Ausweitung strafrechtlicher Eingriffe 
in die Prostitution. Mittels „Freier-Kriminalisierung“ setzt man auf die Existenzvernichtung von 
Sexarbeiter*innen und gelangt damit durch die Hintertür zum angestrebten Ziel einer 
Prohibition von Prostitution. 
 
Um ein Sexkaufverbot als Lösung präsentieren zu können, muss man zunächst einmal 
Probleme benennen, die im Rahmen der Legalisierung bzw. Regulation von Prostitution nicht 
lösbar sind. Doch bereits an diesem Punkt scheitert die Frankfurter CDU kläglich. Bevor wir 
diesbezüglich ins Detail gehen und den Nachweis für diese Behauptung liefern, gestatten Sie 
uns eine Vorbemerkung. 
 
 
 

Doña Carmen e.V. 
- Verein für soziale und politische 
      Rechte von Prostituierten - 
     Elbestraße 41 
     60329 Frankfurt/Main 
     Tel/Fax: 069/ 7675 2880 
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     www.donacarmen.de 



2 

 

Vorbemerkung 
 
Am 6. Juli 2023, hatten Vertreter*innen von Doña Carmen e.V. das Vergnügen, mit der 
Stadtverordneten Frau Ringer und weiteren Vertreterinnen der CDU bzw. CDU-Fraktion ein 
Gespräch zu führen über Probleme der hier in der Prostitution tätigen Frauen und nicht 
zuletzt über das von Doña Carmen entwickelte Konzept eines in kommunaler Verantwortung 
betriebenen Boardinghauses für Sexarbeiter*innen. 
 
Ohne ins Detail zu gehen, darf man sagen: Das Gespräch war offen und freimütig, es gab 
reichlich Gelegenheit, sich über die Zustände in der Prostitution im Frankfurter 
Bahnhofsviertel auszutauschen. Doña Carmen e.V. legte aus diesem Anlass ein 12-seitiges 
Diskussionspapier vor, gespickt mit Daten und Fakten, die auf langjährigen Erfahrungen der 
Doña-Carmen-Mitarbeiterinnen, insbesondere in der Corona-Zeit basierten. 
 
Wenn die heute von der CDU skandalisierten „menschenunwürdigen Zustände“ im 
Frankfurter Prostitutionsgewerbe, die doch sicherlich nicht erst seit gestern bestehen dürften, 
die frauenpolitische Sprecherin der CDU wirklich umgetrieben und besorgt hätten, was hätte 
sie daran gehindert, all das bei dieser Gelegenheit gegenüber Expert*innen von vor Ort offen 
anzusprechen? Doch nichts dergleichen geschah: 
  
● Kein Wort zu den „tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen“, die es angeblich in der  
   Prostitution gäbe.  
● Keine Besorgnis über die Prostitution im Bahnhofsviertel als angeblichen „Hotspot der  
   organisierten Kriminalität“.  
● Keine Nachfrage hinsichtlich der angeblich „völligen Abhängigkeit der Frauen von  
   Zuhältern“.  
● Keine Erwähnung der „Dunkelfeld“-Problematik, in der doch angeblich der größte Teil der  
   Prostituierten nach Ansicht der CDU arbeiten würde. 
 
Doña Carmen hatte während der Corona-Zeit rund 200 Frauen in der Beratung, hat für 144 
Frauen insgesamt 311 ALG-II-Erst- und Folgeanträge gestellt und verfügt nicht zuletzt 
deshalb über reichlich Einsichten in den Alltag der Frauen und deren Lebensumstände. Das 
hat uns die CDU im Gespräch konzediert, gleichwohl aber mit keiner einzigen Silbe auch nur 
eines der heute so vehement gebrandmarkten Probleme angesprochen, die aktuell mit 
großem Tamtam und medialer Begleitung in Ausschüsse und Stadtverordnetensitzungen 
eingebracht werden. 
 
In dem Gespräch mit den CDU-Vertreterinnen wurde deutlich, dass sie über keine fachliche 
Expertise in Sachen Prostitution verfügten. Woher auch? Diese Tatsache an sich muss kein 
Makel sein, und dies festzustellen ist nicht ehrenrührig. Jede*r kann sich in die Materie 
einarbeiten. Aber ein halbes Jahr später öffentlich mit Positionen aufzuwarten, die das 
genaue Gegenteil dessen beinhalten, was man von ausgewiesenen Expert*innen 
unwidersprochen zu hören bekam – das ist doch starker Tobak und erscheint im Nachhinein 
erstaunlich und seltsam zugleich. 
 
Die Auflösung des Rätsels ist jedoch nicht sonderlich schwer. Bekanntlich hat die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion am 7. November vergangenen Jahres eine Neubestimmung ihrer 
prostitutionspolitischen Position zugunsten eines ‚Sexkaufverbots‘ beschlossen. Und damit 
hatte auch die frauenpolitische Sprecherin der Frankfurter CDU ihre „eigene“ Position 
gefunden.  
 
Wer die Begründung des Frankfurter CDU-Antrags vom 13.12.2023 („Menschenunwürdige 
Zustände in der Prostitution beenden“) durchliest, stellt fest, dass sie zu 50 % ein Plagiat des 
Beschlusses der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist. Frau Ringer outet sich als Marionette der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Gegenüber fundierter örtlicher Expertise ist sie 
beratungsresistent und bezieht ihre Meinung stattdessen lieber direkt aus Berlin. Eine 
Mischung aus Sauerland und Alpenrepublik gilt der CDU mittlerweile als weltweit 
anwendbare Universallösung für alle Probleme der Prostitution – da bedurfte es vor Ort nur 
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noch einer „Begründung“, die den Anschein erweckt, die Notwendigkeit eines 
Sexkaufverbots ergebe sich direkt aus den Frankfurter Verhältnissen höchstselbst. 
 
Schnell waren einige Behauptungen – unbesehen der Faktenlage – rausgehauen und das 
Frankfurter Bahnhofsviertel zum „Hotspot für die von Strukturen der Organisierten 
Kriminalität bestimmten Szene“ der Prostitution erklärt und schlecht geredet. 
(Pressemitteilung der CDU-Fraktion im Römer vom 23.11.2023). Einmal im Krawallmodus 
jagte eine Falschbehauptung die andere – Hauptsache die mediale Öffentlichkeit ist 
getriggert und springt auf den Zug mit drauf. 
 
Dass die Betroffenen im Viertel damit zwecks parteipolitischer Profilierung der CDU-
Opposition im Römer und vielleicht auch zum Zwecke der Karriereambitionen einer CDU-
„Frauen“-politikerin instrumentalisiert und missbraucht werden, scheint offenbar nicht weiter 
zu stören. Fortan kann sich die Stadtverordnete und frauenpolitische Sprecherin der CDU im 
Römer als Retterin der unter „dramatischen“ und „menschenunwürdigen Zuständen“ vor sich 
hin darbenden „Armuts- und Elendsprostituierten“ in Szene setzen und gleichzeitig den 
anderen Parteien vorhalten, sie ließen  einen „adäquaten Umgang“ mit Prostitution 
vermissen. 
 
Spätestens an diesem Punkt wird die ganze Sache unappetitlich. Denn was die Frankfurter 
CDU hier vorführt, ist eine Schmierenkomödie auf Kosten von Sexarbeiter*innen. Ginge es 
tatsächlich um eine sachliche Debatte der in Frage stehenden Themen, so wäre eine 
Grundvoraussetzung dafür, von bislang bekannten Fakten auszugehen. Das allerdings 
haben die CDU-Fraktion und deren frauenpolitische Sprecherin Christina Ringer unterlassen. 
Sie werden wohl wissen, warum. 
 
Entwicklung der Rotlicht-Kriminalität in Hessen und Frankfurt 
 
Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik des Hessischen LKA ergibt, dass die Entwicklung 
einschlägiger „Rotlicht“-Delikte, die nach allgemeinem Dafürhalten dem Schutz von 
Sexarbeiter*innen dienen sollen, durchweg rückläufig ist. Die vergangenen 10 Jahre zeigen 
für Hessen und Frankfurt die folgende Entwicklung: 

 
Jahr „Rotlicht“-Delikte in Hessen & Frankfurt* 

Fälle  (Hessen) Tatverdächtige  (Hessen) Opfer  (Hessen) Fälle in Frankfurt 

2013 66 81 81 20 

2022 35 31 40 13 

Diff. abs. - 31 - 50 - 41 - 7 

Diff. in % - 47 % - 62 % - 50 % - 35 % 

 
* § 180a StGB („Ausbeutung von Prostituierten“); § 181a StGB („Zuhälterei“)); § 232 StGB („Menschenhandel“);   
  § 232a StGB („Zwangsprostitution“); § 233a StGB „Ausbeutung und Freiheitsberaubung“ bei Prostitution. 

 
(Quelle: PKS Hessen, https://www.polizei.hessen.de/die-polizei/statistik/) 

 
Bei sämtlichen Delikten zeigt sich in allen relevanten Aspekten ein erheblicher Rückgang der 
Kennziffern, und zwar von einem niedrigen Ausgangsniveau ausgehend.  
 
Die Situation speziell in Frankfurt ist in der veröffentlichten Statistik nur hinsichtlich der 
Kennziffer „Fälle“ ablesbar. In der Kategorie „500.000 und mehr Einwohner“ – und das betrifft 
in Hessen bekanntlich nur Frankfurt – findet sich im Hinblick auf die „Fälle“, in denen ermittelt 
wurde, im vergangenen Jahrzehnt ebenfalls eine stark sinkende Tendenz (- 35 %).  
 
Betrachtet man die Zahl der „Fälle“ differenziert nach den einzelnen einschlägigen 
Strafrechtsparagrafen, so ergibt sich für Frankfurt das folgende Bild: 
 

 
 
 
 

https://www.polizei.hessen.de/die-polizei/statistik/
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Nr. 

 
 
Jahr 

Fälle in Frankfurt 
 

Ausbeutung 
von Prost. 

 
Zuhälterei 

 
Menschenhandel 

 

Zwangs- 
prostitution 

 

Ausbeutung. & 
Freiheitsberaubung 

 
SUMME 

StGB: § 180a § 181a § 232 § 232a § 233a 

01 2013 0 6 14 - - 20 

02 2014 0 7 12 - - 19 

03 2015 0 4 12 - - 16 

04 2016 0 5 3 - - 8 

05 2017 0 2 14 4 0 20 

06 2018 1 4 13 3 0 21 

07 2019 0 2 2 4 0 8 

08 2020 0 0 2 3 1 6 

09 2021 1 0 3 2 0 6 

10 2022 0 4 2 6 1 13 

Summe: 2 34 77 22 2 137 

pro Jahr:  0,2 3,4 7,7 3,7 0,3 13,7 

 
Wenn man also in einer Großstadt wie Frankfurt mit geschätzten 1.500 Sexarbeiter*innen 
pro Jahr gerade einmal 14 mutmaßliche Fälle von „Rotlicht-Kriminalität“ vorzuweisen hat 
(davon rund 3 Fälle von ‚Zuhälterei‘, 8 Fälle von mutmaßlichem ‚Menschenhandel‘ und 4 
Fälle von ‚Zwangsprostitution‘), so verbietet es sich, angesichts dieser geringen Zahl von 
„dramatischen“ und „menschenunwürdigen Zuständen“ in der hiesigen Prostitution zu 
schwadronieren. 
 
Wenn man zudem weiß, dass diese Zahlen bundesweit seit einem Vierteljahrhundert 
langsam aber stetig sinken und zudem nur in jedem siebten Fall eine mutmaßliche 
Täterschaft durch eine Verurteilung gerichtlich nachgewiesen werden kann, so verbietet sich 
die von CDU vorgenommene Dramatisierung der Verhältnisse. 
  
Angesichts von rund 3 mutmaßlichen Fällen von „Zuhälterei“ pro Jahr in Frankfurt, darf die 
Frage erlaubt sein, woher die CDU-Fraktion eigentlich ihre Information hat, dass Frauen in 
der hiesigen Prostitution generell gezwungen seien, „in völliger Abhängigkeit von Zuhältern“ 
zu leben. Da hilft der CDU auch der Verweis auf das „Dunkelfeld“ nicht mehr aus der 
Patsche. 
 
(Für Interessierte: Die Quelle der Information ist das diesbezüglich ebenfalls ohne 
Quellenangabe arbeitende Positionspapier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, S. 2, siehe: 
https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/CDU-CSU-Positionspapier-Sexkauf-
bestrafen-2.pdf) 
 
Prostitution im Frankfurter Bahnhofsviertel: Hotspot der Organisierten Kriminalität? 
 
Ähnlich abstrus ist die CDU-Behauptung, das Frankfurter Bahnhofsviertel sei „ein Hotspot für 
die von Strukturen der Organisierten Kriminalität bestimmten Szene“ der Prostitution (CDU-
Pressemitteilung, 23.11.2023) Auch diese Behauptung kommt ohne Belege daher. Grund 
dafür: Es gibt diese Belege nicht. Diese Aussage ist ohne Sinn und Verstand aus dem 
Positionspapier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 7.11.2023 abgeschrieben, das selbst 
wiederum ohne nähere Quellenangaben auskommt.  
 
Der Frankfurter CDU ist vermutlich nicht präsent, dass die polizeilich erfasste Organisierte 
Kriminalität im Prostitutionsgewerbe ausweislich der einschlägigen Bundeslagebilder des 
BKA seit zwei Jahrzehnten bundesweit in einem dramatischen Rückgang begriffen ist: 
 

Jahr Ermittlungsverfahren im Prostitutionsgewerbe 
bundesweit 

Anteil an allen OK-Ermittlungsverfahren 
bundesweit 

2000 86 10,1 % 

2022 6 0,9 % 

 - 93 %  
 

(Quelle: BKA; Bundeslagebilder Organisierte Kriminalität, 2000 - 2022,   
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/OrganisierteKriminalita
et/organisiertekriminalitaet_node.html 

https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/CDU-CSU-Positionspapier-Sexkauf-bestrafen-2.pdf
https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/CDU-CSU-Positionspapier-Sexkauf-bestrafen-2.pdf
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_node.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_node.html
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Die OK-Kriminalität im Prostitutionsgewerbe sank in der Zeit von 2000 bis 2022 sowohl 
absolut als auch relativ. Waren es im Jahr 2000 noch 86 von 854 Verfahren (10,1 %), so 
waren es im Jahr 2022 lediglich 6 von 639 Ermittlungs-Verfahren (0,9 %). Der Anteil des 
Prostitutionsgewerbes an allen OK-Verfahren weist 2022 den niedrigsten Wert seit Beginn 
der OK-Statistik auf. Auch die Tatsache, dass immer mehr Mitglieder von Rocker-Clubs 
kaum noch Motorradführerscheine haben, verdeutlicht, dass die alten Zeiten vorüber sind.  
 
Wer der Auffassung ist, dass diese Entwicklung um Frankfurt einen großen Bogen schlage, 
sollte doch bitte entsprechende Belege dafür beibringen, bevor solche Behauptungen in die 
Welt gesetzt werden. Das könnte die Debatte versachlichen. Denn von Kleinstkriminalität 
und diversen Körperverletzungsdelikten auf das Vorhandensein von OK im örtlichen 
Prostitutionsgewerbe zu schließen, dürfte doch etwas gewagt sein. In Anbetracht dessen, 
dass es Leute gibt, die schon von OK reden, wenn zwei Leute zusammenstehen, wäre 
möglicherweise eine genauere Beschäftigung mit der seit 1990 geltenden „Arbeitsdefinition 
OK“ angezeigt. 
 
Sicherlich könnte die Frankfurter CDU solche Ratschläge in den Wind schlagen und sich 
hinter ihrer Vermutung verschanzen, ein Großteil der Prostitution und der mit ihr angeblich 
notorisch einhergehenden Kriminalität fände mittlerweile im „Dunkelfeld“ statt, alle bisher 
vorgetragenen Argumente beträfen nur das Hellfeld. Alles, wovon die CDU spricht, liefe 
sozusagen unterhalb des Radars. So litten Sexarbeiter*innen laut CDU unter Gewalt und 
„tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen“. Doch wäre dem so, müsste sich das ja 
irgendwo sinnfällig niederschlagen. 
 
Ablehnungen von Hurenpässen als Indikator für Gewalt und Kriminalitätsbelastung 
 
Bekanntlich sind seit Mitte 2017 aufgrund des seinerzeit in Kraft getretenen 
Prostituiertenschutzgesetzes für sämtliche Sexarbeiter*innen regelmäßig wiederkehrende 
Beratungsgespräche bei Gesundheitsämtern und Ordnungsbehörden obligatorisch. Diese 
staatlichen Einrichtungen haben laut ProstSchG das Recht und die Möglichkeit, im Falle 
erkennbarer körperlicher und psychischer Beeinträchtigungen die Ausstellung von 
Hurenpässen zu verweigern, die die Sexarbeiter*innen dort beantragen. Wie also steht es 
um die Zahl der Ablehnungen des Hurenpasses in den vergangenen Jahren? Dazu hält das 
Statistische Bundesamt folgende Daten bereit: 

 
Jahr Anträge auf Ausstellung eines 

Hurenpasses 
Zahl der Ablehnungen 

des Hurenpasses 
Anteil der Ablehnungen 

an Antragstellungen 

2018 23.017 402 1,7 % 

2019 14.426 78 0,5 % 

2020 12.187 149 1,2 % 

2021 13.015 44 0,3 % 

Gesamt: 62.645 673 1,07 % 

 
(Quelle: Die Angaben des Statistischen Bundesamts sind Teil der nicht veröffentlichten 
‚Verlaufsstatistik‘ zu registrierter Prostitution und sind Doña Carmen e.V. freundlicherweise vom 
Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt worden.) 

 
Die Größenordnung von im Schnitt 1 % Ablehnungen spricht allerdings nicht gerade dafür, 
dass hier ein größeres Problem vorliegt. Dies beträfe auch die Verwicklung von 
Sexarbeiter*innen in ‚Zuhälterei‘ und ‚Zwangsprostitution‘. Hierbei handelt es sich um Zahlen 
auf Bundesebene. Es ist kaum anzunehmen, dass auch diese Entwicklung um Frankfurt 
einen Bogen schlägt. 
 
Sollte die hiesige CDU-Fraktion aber dieser Meinung sein, könnte sie sich ja um 
entsprechende Daten der örtlichen Gesundheits- und Ordnungsbehörden bemühen. 
Seriös wäre es freilich gewesen, sie hätte das getan, bevor sie ihre vorgefassten Meinungen 
zu den Verhältnissen der Prostitution in Frankfurt der Öffentlichkeit mitteilt. 
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Fantasievolle CDU-Spekulationen zum „Dunkelfeld“ bei Prostitution 
 
Doch auch hier könnte die CDU-Fraktion einwenden, die Zahl der tatsächlich tätigen 
Sexarbeiter*innen läge höher als die Zahl der registrierten Sexarbeiter*innen. An dieser 
Stelle würde Doña Carmen e.V. der CDU-Fraktion ausnahmsweise einmal zustimmen. Der 
Unterschied besteht nur darin, um wie viel die Zahl der tatsächlich tätigen von der der 
registrierten Sexarbeiter*innen abweicht. 
 
Den Schätzwert von „mindestens 250.000 Prostituierten“ in Deutschland, den die 
frauenpolitische Sprecherin der hiesigen CDU in diesem Kontext öffentlich verbreitet (vgl. 
Frankfurter CDU-Pressemitteilung vom 23.11.2023), ist bei ihr der Ausgangspunkt für 
Spekulationen zur Größe des Dunkelfelds bei Prostitution. Vergleicht man die Zahl 250.000 
mit der Zahl der zuletzt offiziell registrierten 28.278 Sexarbeiter*innen (2022), so kommt man 
schnell zur Größenordnung eines 90-%-Dunkelfelds. Folglich lautet der Schluss: „Der größte 
Teil der Prostitution findet de facto im Dunkelfeld statt.“ (Begründung  des Frankfurter CDU-
Antrags vom 13.12.2023) 
  
Die Größenordnungen von 250.000 Prostituierten bzw. einem 90-%-Dunkelfeld sind nicht auf 
dem Mist der Frankfurter CDU gewachsen. Auch diese Zahlen sind aus dem Positionspapier 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abgeschrieben. Doch beim Abschreiben sollte man sich 
ab und an auch mal was dabei denken.  
 
Die CDU-Bundestagfraktion stützte sich bei diesen Größenordnungen auf Ausführungen des 
ehemaligen Augsburger Kriminaloberrats Helmut Sporer und den von ihm für die CSU-nahe 
Hanns-Seidel-Stiftung verfassten Text mit dem Titel „Der neue Deutsche Weg – Für eine 
Neuordnung der Prostitutionsgesetzgebung“. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hätte 
gewarnt sein müssen, da Sporer darin hervorhob, seine Ausführungen seien „kein 
wissenschaftlicher Beitrag“. Doch über solche Petitessen schaut man in der CDU offenbar 
großzügig hinweg.  
 
Sporer wiederum stützte sich bei seinen Überlegungen auf Ausführungen einer Evaluation 
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) aus dem Jahr 2021 zu 
strafrechtlichen Vorschriften bei der Bekämpfung des Menschenhandels in Deutschland, in 
der ebenfalls von einem 90-%-Dunkelfeld die Rede war. Dort bezog man sich aber auf 
Angaben einer Untersuchung aus dem Jahre 2005, einer Zeit also, als es noch gar keine 
Sexarbeiter-Registrierungen gab! Die Angabe zum 90-%-Dunkelfeld bezog sich seinerzeit 
nicht auf die heimliche. nicht-registrierte Prostitutionsausübung, sondern auf nicht 
aufgeklärte bzw. vermutete Fälle von „Menschenhandel“.   
 
Der Verweis auf ein 90-%-Dunkelfeld bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion basiert also auf 
einer Verwechslung. Dummerweise ist diese Verwechslung von Herrn Sporer vorgenommen 
und von der Bundes-CDU im Eifer des Gefechts ungeprüft übernommen worden. Das 
wiederum übernahm dann die frauenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Frankfurter 
Römer usw. usw. 
 
Überhaupt scheínen Zahlen und Fakten bei der frauenpolitischen Sprecherin der Frankfurter 
CDU keine sonderlich wichtige Rolle zu spielen. Das zumindest bestätigt die FAZ, als sie 
kürzlich schrieb: „Egal wie viele Frauen nun wirklich von üblen Bedingungen oder gar von 
Straftaten betroffen sind: Christina Ringer will, dass sich etwas ändert.“ (Theresa Weiss, 
„Sexkaufverbot ist nicht die Lösung“, FAZ, 15.1.2024)  
 
In der Tat scheint diese rotzige „Egal-Haltung“ in Bezug auf die bekannten Fakten die 
eigentliche Grundlage für das Agieren der Frankfurter CDU zu sein, wenn es um die 
Behauptung „menschenunwürdiger Zustände in der Prostitution“ geht. 
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„Menschenunwürdige Zustände“:  
Kein Konto, keine Sozialversicherung, keine eigene Wohnung 
 
 
„Die Menschen in der Prostitution haben überwiegend kein eigenes Konto, keine eigene 
Wohnung, keine Kranken-, Renten- oder Sozialversicherung. Ihr Alltag ist von Gewalt und 
Ausbeutung geprägt. Ein ‚normaler‘ Beruf, wie es besonders die Grünen gerne darstellen, ist 
das noch immer nicht“, erklärte die frauenpolitische Sprecherin der Frankfurter CDU in einer 
Pressemitteilung vom 23.11.2023. 
 
Stichwort ‚Konto‘: In Deutschland leben rund eine halbe Million Menschen ohne Zugang zu 
einem eigenen Konto, in der EU wird deren Zahl auf 25 bis 30 Millionen geschätzt. Nur allzu 
schnell vergisst man, dass erst 1957 die Überweisung von Lohn und Gehalt auf das eigene 
Konto eingeführt und die bis dahin praktizierte Barauszahlung mittels „Lohntüte“ ersetzt 
wurde. Ein Leben ohne Konto scheint der CDU offenbar dermaßen weit entfernt von jeglicher 
Normalität, dass sie „menschenunwürdige Zustände“ wittert, die man durch eine 
strafbewehrte Freier-Kriminalisierung möglichst schnell aus der Welt schaffen sollte! 
 
Aber bleiben wir einstweilen bei den konkreten Punkten, die die CDU anspricht, um zu 
zeigen, dass es auch anders geht. Um die Größenordnungen und Handlungsmöglichkeiten 
konkret zu verdeutlichen: 
 

● Von den 144 Sexarbeiter*innen, die mit Unterstützung von Doña Carmen e.V. während  
   Corona ALG II beantragten, hatten 94 (76 %) keine deutsche Krankenversicherung. Einem  
   Drittel von ihnen (32) verhalf Doña Carmen zum Eintritt in die Krankenversicherung.  
 

● 82 (65 %) der 144 ALG II beantragenden Frauen verfügten über keine Bankverbindung.  
   Doña Carmen verhalf 39 von ihnen (48 %) zu einer deutschen Bankverbindung.  
 

● 92 (71%) der 144 Frauen war zum Zeitpunkt der ALG-II-Antragstellung während Corona  
   wohnungslos. Sie wohnten entweder bei Bekannten oder aber in Hotels im  
   Bahnhofsviertel. (40 %)  
 

Hier war die Situation komplexer. Was die Wohnungslosigkeit der im Hotel lebenden 
Sexarbeiter*innen betraf, wäre das Jobcenter zuständig gewesen. Doch die Frankfurter 
Jobcenter agierten aktiv und rechtswidrig gegen die Sexarbeiter*innen, indem es den in 
Hotels untergekommenen Frauen die Erstattung der ihnen nach SGB II rechtlich 
zustehenden KdU („Kosten der Unterkunft“) verweigerte.  
 
Der frauenpolitischen Sprecherin der Frankfurter CDU sind diese Details bekannt. Doch die 
CDU hat sich weder für eine Aufklärung bezüglich des Jobcenter-Umgangs mit den 
Sexarbeiter*innen noch für die Forderung nach einem Boardinghaus eingesetzt, das in vielen 
Fällen eine vorübergehende Wohnungslosigkeit von Sexarbeiter*innen abwenden könnte. 
 
Nun offenbart die frauenpolitische Sprecherin der CDU, Christina Ringer, der Öffentlichkeit 
die Logik, die ihrem Verhalten zugrunde liegt: „Man kann Frauen nicht in der Prostitution 
schützen, man kann sie nur vor der Prostitution schützen.“ (FAZ, 3. 2. 2024) 
 
Das ist nachweislich nicht wahr. Natürlich kann man Frauen in der Prostitution schützen, vor 
allem dadurch, dass man für ihre Rechte eintritt. Genau dem aber stellt sich die CDU mit 
ihrem Eintreten für ein ‚Sexkaufverbot‘ entgegen Ein ‚Sexkaufverbot‘ schützt nicht Frauen vor 
der Prostitution, sondern die Gesellschaft der Reichen und Arrivierten vor Prostituierten aus 
ärmeren Ländern.  
 
Das ist gelebter Sozialdarwinismus. Diese rücksichtslose und erbärmliche Politik der 
Ausgrenzung und Existenzvernichtung kommt unter dem verlogenen Etikett des ‚Schutzes‘ 
und der ‚Unterstützung‘ von Frauen in der Prostitution daher. In Wirklichkeit handelt es sich 
um eine gesellschaftspolitische Rolle rückwärts, zurück in die düstere Vergangenheit. Denn 
das ‚Sexkaufverbot‘ ist keine schwedische Erfindung der Neuzeit, es gab es schon lange 
vorher, nämlich zu Beginn des 17. Jahrhunderts in einigen deutschen Ländern.   
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Fazit 
 
Wenn die CDU-Fraktion im Frankfurter Römer mit ihrem Plädoyer für eine Befassung mit 
dem so genannten ‚Sexkaufverbot‘ eines vor Augen geführt hat, so ist es der Beweis, dass 
es keine stichhaltigen Gründe für dessen Einführung gibt. Es handelt sich um ein durch und 
durch ideologisches Projekt, das auf gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit basiert. 
 
Die im Frankfurter Stadtparlament vertretenen Parteien sind – sofern sie sich einem 
demokratischen Selbstverständnis verpflichtet fühlen – aufgefordert, der CDU-Fraktion und 
ihrem Vorstoß in Bezug auf ein ‚Sexkaufverbot‘ eine klare und unmissverständliche Absage 
zu erteilen. 
 
Wir danken für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Für das Team von Doña Carmen e.V. 
 
Juanita Henning 
 
 


